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E N T S C H E I D U N G 
der Juristischen Beschwerdekammer 

vom 6. August 1992 

BeschwerdefOhrer: 	Telefunken Fernseh und Rundfunk GmbH 
Patent- und Lizenzabteilung 
Gottinger Chaussee 76 
W - 3000 Hannover 91 (DE) 

Vertreter: 	Körner, Peter 
Telefunken Fernseh und Rundfunk GmbH 
Patent- und Lizenzabteilung 
Cottinger Chaussee 76 
W - 3000 Hannover 91 (DE) 

Angegriffene Entscheidung: 	Entscheidung der Eingangsstelle des Europaischen 
Patentamts vom 25. September 1991, mit der es 
abgelebnt wurde die europAische Patentanmeldung 
Nr. 88 102 536.5 als Teilanineldung der 
europaischen Patentanmeldung Nr. 84 102 275.9 zu 
behandein. 

Zusammensetzung der Rammer: 

Vorsitzender: 	O.P. Bossung 
Mitglieder: 	M.K.S. Aüz Castro 
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Sachverhalt und Antrãge 

Mit Entscheidung vom 25. September 1991 hat die 
Eingangsstelle festgestellt, daB die europàische 
Patentanmeldung nicht als Teilanineldung gemãB Artikel 76 
EPU behandelt wird. 

Hiergegen hat die Aninelderin am 3. Dezember 1991 unter 
- 	gieichzeitiger Zahiung der entsprechenden Gebühr 

Beschwerde eingelegt. 

Mit Eingabe voin 15. April 1992 hat die Anmelderin ihre 
Beschwerde zurückgenoinmen. Gleichzeitig hat sie die 
Rückzahlung der Beschwerdegebühr sowie der für die in Rede 
stehende Anmeldung gezahiten Gebühren beantragt. Zur 
Begründung hat sie vorgebracht, daB die Anmeldung bereits 
vor Einlegung der Beschwerde wegen verspàtet erfolgter 
Zahiung der 8. Jahresgebuhr einschliei3lich Zuschlagsgebühr 
als zurückgenommen gegolten habe. Wegen der ubrigen 
Gebühren hat sie sich auf eine entsprechende Mitteilung 
der Eingangssteile berufen. 

Entsche idungsgründe 

Nachdexn die Beschwerde zurückgenommen worden 1st, hat die 
Kaminer nur noch über die Rückzahlungsanträge zu 
entscheiden (s. T 41/82, AB1. EPA 1982, 256). 

GemâB Regel 67 Satz 1 EPU wird die Ruckzahlung der 
Beschwerdegebühr angeordnet, wenn der Beschwerde 
abgeholfen oder ihr durch die Beschwerdekanuner 
stattgegeben wird und die Rückzahlung wegen eines 
Verfahrensmangels der Billigkeit entspricht. Keine dieser 
Voraussetzungen liegt hier vor. Der tjinstand, daB die 
Anineldung, deretwegen die Beschwerde eingelegt wurde, im 
Zeitpunkt der Einlegung bereits als zurückgenonunen gait, 
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ist in diesem Zusammenhang unbeachtlich. Denn die 

Beschwerdegebühr ist unabhängig voin Vorhandensein oder 

Fehlen des inateriellen Rechts. Sie dient allein dazu, der 
Beschwerde zur Wirksainkeit zu verhelfen. Denn gemäB 

Artikel 108 Satz 2 EPU gilt die Beschwerde erst als 
eingelegt, wenn die Beschwerdegebühr entrichtet ist. 

Sotnit kann die Beschwerdegebuhr un vorliegenden Fall nicht 
zurückerstattet werden. 

Dagegen sind alle für die Anmeldung No. 88 102 536.5 
entrichteten Gebühren aus den in der Entscheidung J 11/91 
und J 16/91 (wird veräffentlicht) genannten Gründen, auf 

weiche die Kainmer sich bezieht, zurückzuzahlen. 

Entscheidungs forinel 

Aus desen GrUnden wird entschieden: 

Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird 
zurückgewiesen. 

Die Rückzahlung der Annieldegebuhr, Recherchengebühr, 

Bestinunungsgebühren und Jahresgebühren einschlie8lich der 

Zusatzgebühr für die 8. Jahresgebühr für die europäische 

Anineldung No. 88 102 536.5 wird angeordnet. 

Die Geschäftsstellenbeaintin: 	 Der  Vorsitzende: 

M. Beer 	 0. Bossung 
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